
DER BUNDESMII-lISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Z1.10.288-Präs.A/70 
Anfrage Nr. 1536 der Abg. Meißl und Gen. 
betreffend Raffinerie Lannach. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dr.Alfred Mal eta 

Wie n 

F --,c),,"",,\ ". ,) . ,. ~' 

Wien, amz'OlJänner 1970 

Auf die Anfrage welche die Abgeordneten Me~ßl und Genossen 

in der Sitzung des Nationalrates am 17.Dez.1969, betreffend Raffinerie 

Lannach an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die Raffinerie Lannach wurde mit Bescheid des Amtes der 

Steiermärkischen Landesregierung vom 28.2. 1969 gewerbebehördlich ge

nehmigt. Dagegen haben eine Reihe von Anrainern und der V~rein "Schützt 

das Kainachtal" Berufung erhoben. 

In einem gewerbebehördlichen Genehmigungsverfahren nach gern 

IH. Hauptstück der Gewerbeordnung haben nur Anrainer Parteistellung. Da 

aber der Verein "Schützt das Kainachtal" kein Anrainer im Sinne der Be

stimmungen des § 25 GewO. ist, kann der Berufung des Vereines nicht statt .. 

gegebea werden, sondern s:ie wird mangels Parteistellung zurückgewiesen 

werden müssen. /) 

Über die Beruf"mgen der Anrainer kan /efst nach Ergänzung des 

Ermittlungsverfahrens abgesprochen werde.n. / y - -
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